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STELLUNGNAHME· DES WWF ZUM ENIWURF EINER NOVELLE ZUM 
, 

DURCHFOHRUNGSGESETZ ZUM WASHINGTONER 

zr .. _ 

Wien, 3m 1 Z. 10. 1988 Datum: 

Die in dem gegenständlichen Entwurf emfw~!.~)t(' setz 
_._.,,-- .. ~;\' 

zum Washingtoner Artenschutzübereinkommen vorgeschlagenen Veränderungen 
beschränken sich im wesentlichen auf: . 
~d~e Verlängerung der Verjährungsfrist auf drei Jahre . 
- das Wegfallen der Einfuhrgenehmigungspflicht für lebende Pflanzen des 

Anhanges II 

Der erste Punkt stellt eine' wesentliche Verbesserung der Anwendungs-
. möglichkeiten dieses Ubereinkommens dar .. Diese grundsätzliche Ande­
rung ist m den meisten Fällen die notwendige Vorausset'zung für eine ' 
Almdung von Verstößen, welche oft nur im Nachhmein aufgedeckt werden 
können. Weiters schiebt diese Anderung dem.raffmierten Umgehungshan­
del emen wirksamen Riegel vor. 

Im Gegensatz dazu führt der Vorschlag des Wegfallens der Emfuhrge­
nehmigungspflicht für Lebendpflanzen des Anhanges Ir zu einer wesent .... 
lichen Abschwächung der derzeit gültigerrGesetzgebung. Das Ziel die­
ser Anderung ist vermutlich eine Vermmderung des Verwaltungsaufwan­
des im Zuge der Genehffiigungsverfahren. 
Wenn wir auch ein gewisses Verständnis für die Motivation der offen­
sichtlichüberlasteten. Beamten aufbringen, so muß' doch auf emige 
Punkte hmgewiesen werden: 

1) Der internationale Handel mit gefährdeten Pflanzen erlebt mter­
national emen bede~lichen Aufwärtsboom, der nun auch in öster­
reich - msbesonders mit seltenen Orchideen und Kakteen - zu re­
gistrieren ist. 

Z) Emes der Ziele des Anhanges II ist es, <;lurch Bewilligungspflicht 
die Ubersicht dieses Handels zu ermöglichen und lfür':besti1JD1lte' Ar-' 
tetl abträgliche~Handelsausmaße rechtzeitig zu erkennen und ent­
sprechende Gegenmaßnahmen (Auflistung in Anhang 'I) setzen zu kön­
nen. 
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3) Die Einfuhrbewilligtmsspflicht ennöglicht den zuständigen Beamten 
eine rechtzeitige Kontrolle dubioser Ausfuhrpapiere und die Ver­
hinderung von Transaktionen, welche den Bestimmungen und Zielset­
zung dieses Ubereinkonunens widersprechen. 

4) Neben den EG-Staa ten haben andere, sehr um den Artenschutz bemühte 
Vertragsst~aten (z.B. AuStralien) die Einfmlrgenehmigungspflicht 
für alle Anhang II Arten (Tiere. Pflanzen tmd daraus gefertigte 
Produkte) ,erlassen und gute Erfahrungen damit gemacht. 

Alle diese Punkte belegen den tiefgreifenden Sinn der Einfuhrgenehmi­
gungspflicht für Lebendpflanzen des Anhanges II. Auch wäre das Weg­
fallen dieser Kontrollmöglichkeit aus dem Blickwinkel der österrei­
chischen EG-Annäherung kontraproduktiv und müßte bei einem eventuel­
len Beitritt rückgängig gemacht werden. 
Sowohl dieser Aspekt als auch ,die Tatsache, daß illegale Transaktionen 

,beim internationalen Tierprodukthandel {Reptilleder, Felle, 'E~fenpein 
etc~) weit häufiger auftreten als beim Lebendtierhandel, lassen des­
weiteren auch die Einführung einer Einfuhrgenehinigungspflicht für Pro­
dukte von Tieren des Anhanges"II als sinnvoll und zielführend erschei.., 
nen. 
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